
Auftrag zur Stromversorgung durch die Stadtwerke Flensburg

Grundpreis  
Euro/Monat

Arbeitspreis
Cent/kWh 

Ihr Stromprodukt:

Mein Stromzähler

Zählernummer

Jahresstromverbrauch (kWh)

Eintarifzähler

Mehrzeitenzähler

mit Smart Meter

mit Smart Meter

Zweirichtungszähler

HT (kWh)

Bei einem Mehrzeitenzähler:

NT (kWh)

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Kontaktdaten

Faxnummer Mobilnummer

Vorname(n), Nachname(n) (ggf. Firma), (Geburtsdatum)

Bei Firma: Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Lieferanschrift (Auftraggeber) Rechnungsanschrift/-empfänger

Anrede

Vorname(n), Nachname(n) (ggf. Firma), (Geburtsdatum)

Anrede

Bei Firma: Ansprechpartner

Straße, Hausnummer/Postfach

PLZ, Ort

LandGeschäftspartner-Nummer



Ja, ich möchte einfach und sicher meine monatlichen Abschläge und die Jahresverbrauchsrechnung per Lastschrift bezahlen. 

Hinweis: Die Voraussetzung für die Abbuchung ist die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren. Das dafür notwendige  
 SEPA-Mandat  wird Ihnen in den nächsten Tagen zugeschickt und muss unterschrieben zurückgesandt werden.

Bisheriger Stromlieferant (entfällt bei Neueinzug) Netzbetreiber

Neueinzug zum

Der bisherige Stromliefer-/Grundversorgungsvertrag ist gekündigt zum

Der bisherige Stromliefer-/Grundversorgungsvertrag ist NICHT gekündigt. 
Die Stadtwerke Flensburg werden sich darum kümmern.

zum

Ich / Wir möchte/n Kunde werden

Ich befinde mich zurzeit in der Grundversorgung

Ja, hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Flensburg GmbH 
mit der Strombelieferung an die angegebene Lieferadresse. 
Ich bevollmächtige die Stadtwerke Flensburg GmbH, bei mei-
nem bisherigen Stromversorger zu kündigen und alle übri-
gen für einen Lieferantenwechsel notwendigen Erklärungen  
abzugeben. Der Liefervertrag kommt mit der Übermittlung der 
Vertragsbestätigung durch die Stadtwerke Flensburg zustan-
de. Der Lieferantenwechsel erfolgt unentgeltlich und zügig.  

Lieferant:  
Stadtwerke Flensburg GmbH
Batteriestr. 48
24939 Flensburg
Tel.:  0461 487-4440
Fax:  0461 487-1699
E-Mail:  service@stadtwerke-flensburg.de
Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Flensburg HRB 1283
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. Maik Render 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rolf Helgert

   Ich habe die beigefügten „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Stadtwerke Flensburg für die Belieferung von 
Haushaltskunden mit Strom“ gelesen und verstanden und  
erkläre mich mit ihnen einverstanden. 

Ich verlange ausdrücklich, dass die Energieliefe-
rung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lie-
ferbeginn innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss 
oder (z.B. bei Neueinzügen) auch vor diesem – also vor  
Ablauf der Widerrufsfrist – liegt. Für den Fall, dass ich mein 
Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die ab 
Vertragsschluss bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß  
§ 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz.

Wertersatz

Wichtige Stromlieferdaten

SEPA-Basis-Lastschriftmandat

BIC IBAN

Auftrag

Datum

Unterschrift

Ich erkläre mich einverstanden mit der Verarbeitung 
und Nutzung der von mir im Rahmen dieses Vertrages erho-
benen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr.) sowie der Ver-
tragsdaten einschließlich der Daten zur Vertragsbeendigung 
(dazu gehören Beginn und Ende der Belieferung, Daten zum 
Energieverbrauch) für an mich per Telefon gerichtete Wer-
bung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen sowie 
zur Marktforschung durch die Stadtwerke Flensburg GmbH  
(z. B. Vertragsangebote, Informationen über Sonderangebote,  
Rabattaktionen). Meine Einwilligung kann ich jederzeit  
widerrufen. Die Einwilligung gilt – vorbehaltlich eines vorhe-
rigen Widerrufs – bis zum Ende des auf die Vertragsbeendi-
gung folgenden Kalenderjahres. Der Widerruf ist an den Lie-
feranten zu richten.

Einwilligungserklärung zur Datenverwendung 
(Falls gewünscht, bitte ankreuzen)

Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei 
denn, ich habe dem ausdrücklich zugestimmt oder der Lie-
ferant ist hierzu aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ver-
pflichtet oder die Übermittlung ist aufgrund gesetzlicher  
Bestimmungen zulässig.

Zahler (Anrede, Name, Vorname)



Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:

Stadtwerke Flensburg GmbH
Service Center
Batteriestr. 48
24939 Flensburg

Fax: 0461 487 1699
E-Mail: service@stadtwerke-flensburg.de

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Zugangs der Vertragsbestätigung durch die Stadtwerke Flensburg GmbH. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Stadtwerke Flensburg GmbH, Batteriestr. 48, 24939 Flensburg, Fax: 0461 487 1699, E-Mail: service@stadtwerke-flensburg.de mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular  verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir [*] den von mir/uns [*] abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbrin-
gung der folgenden Dienstleistung[*]:

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum     Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

[*]Unzutreffendes streichen.  



Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Stadtwerke Flensburg GmbH für den Strom-/Erdgas-Eigenverbrauch im Haushalt

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
1.1 Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen 

etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss gelten-
den Preise.

1.2 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung 
notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertra-
ges etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der 
Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, 
es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich 
auf. Die Stadtwerke Flensburg können die Belieferung verweigern, 
wenn die Anschlussstelle zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns ge-
sperrt ist.

1.3 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von jedem Ver-
tragspartner mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit. Be-
sondere Kündigungsrechte, die sich aus Gesetzen oder diesen AGB 
ergeben, bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von 
der Leistungspflicht / Besondere Bedingungen für den 
Bezug von Wärmepumpenstrom ( Ziff. 2.5-2.8)

2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie 
an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist 
die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde belie-
fert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirt-
schaftlich identifiziert wird.

2.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten der Energie-
versorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von 
seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 9.

2.3 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvor-
hersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftli-
chen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Ge-
walt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, 
hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich 
gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungs-
pflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht 
endgültig beseitigt sind.

2.4 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit 
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die 
Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellen-
betrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzan-
sprüche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall un-
berührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden 
trifft.

2.5 Der Vertrag für Wärmepumpenstrom kann nur in ausgewählten Re-
gionen Deutschlands von Kunden abgeschlossen werden, deren vor-
aussichtlicher Bedarf 100.000 kWh pro Jahr nicht übersteigt und die 
den Strom für Wärmepumpen nutzen. Die Belieferung setzt voraus, 
dass der Stromverbrauch der Wärmepumpenanlage vom Stromver-
brauch der übrigen Kundenanlage getrennt über eine vollständig 
unterbrechbare Messeinrichtung gemessen wird.

2.6 Der Netzbetreiber muss die Belieferung als tagesparameter ab-
hängiges Lastprofil (TLP) einstufen, sofern es sich um Wärme-
pumpenstrom handelt.

2.7 Sollten die Voraussetzungen nach Ziff. 2.5 und 2.6 nicht erfüllt 
sein, ist eine Belieferung mit Wärmepumpenstrom nicht möglich. 
Die Stadtwerke Flensburg können dann den Stromliefervertrag 
mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.

2.8 Die Stadtwerke Flensburg weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
beim Bezug von Wärmepumpenstrom der Strombezug vom Verteil-
netzbetreiber zum Zweck der Netzentlastung nach seinen Vorga-
ben unterbrochen werden kann und somit zeitliche Beschränkun-
gen vorsieht. In diesen Zeiten besteht keine Belieferungspflicht 
seitens der Stadtwerke Flensburg.

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrech-
nung / Anteilige Preisberechnung

3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen 
bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zu-
ständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die 
Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber 
oderLieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Mess-
stellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der 
Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den 
Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen er-
folgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwech-
sels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten 
an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer Selbsta-
blesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Nimmt 
der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder 
verspätet vor oder sind aus anderen Gründen keine Messwerte bzw. 
vom Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber rechtmäßig ermittelten 
Ersatzwerte verfügbar, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem 
Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen.

3.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des Messstellenbetreibers, des Netz-
betreibers oder des Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messein-
richtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mittei-
lung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, 
stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss ein-

fach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist 
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden 
oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

3.3 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen ver-
langen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrech-
nung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine solche Be-
rechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Ver-
brauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem 
ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von 
Abschlagszahlungen, monatlich bis zum 15. des auf einen Liefermo-
nat folgenden Kalendermonats, die Entgelte nach diesem Vertrag für 
die im Vormonat gelieferte Energie abzurechnen.

3.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitrau-
mes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende 
des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung er-
stellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter 
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich 
eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der 
tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet, oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend 
von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljähr-
liche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei 
einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten 
nach Ziffer 3.3 Satz 1.

3.5 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von 
§ 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten 
der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die 
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.

3.6 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung 
der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. auch bei 
einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 
Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmäßig 
ermittelten Ersatzwerte oder ein vom Messstellenbetreiber bzw. 
Netzbetreiber ermittelter korrigierter Verbrauch vor), so ermittelt 
der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung durch Schätzung entsprechend Ziffer 3.1 Satz 6. Ansprüche 
nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; 
in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

3.7 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeit-
raums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige 
Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter 
verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 er-
mittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf 
Grundlage einer Schätzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf 
den Zeitraum vor und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei jah-
reszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleich-
barer Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen sind. Die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden.

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung /  
Aufrechnung

4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der 
Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig 
und im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag 
bzw. Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen.

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung er-
greifen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt der 
Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der 
Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal in 
Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der 
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder we-
sentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,

4.3.1 sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersicht-
lichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrich-
tung festgestellt ist,

oder

4.3.2 sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Mög-
lichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen 
Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen oder ohne Weitere 
erkennbaren Rechenfehlern. Rechte des Kunden nach § 315 BGB 
bleiben von Ziffer 4.3 unberührt.

4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 
teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleis-
tungspflichten. Es gilt weiterhin nicht für Forderungen des Kunden, 
die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf des 
Vertrags entstehen.

5. Vorauszahlung
5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in 

angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der 
Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in 
Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen.

5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe 
und die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Voraus-
zahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vor-
auszahlung wird aus dem durchschnittlichen monatlichen Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen 
Vertragspreis bzw. – wenn kein vorhergehender Abrechnungszeit-
raum besteht – aus dem durchschnittlichen monatlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen.

5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach 
dem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Ergibt sich dabei 
eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, 
so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich er-
stattet bzw. nachentrichtet.

5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim 
Kunden ein Vorkassensystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) 
einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauf-
tragen.

6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach 
billigem Ermessen

6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestand-
teilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.

6.2 Für Strom gilt: Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen ver-
brauchsabhängigen Arbeitspreis. Diesewerdenauf Grundlageder 
Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem 
Tarif anfallen. Sie enthalten folgende Kosten: Kosten für Energiebe-
schaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellenbetrieb – soweit 
diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung 
gestellt werden – , die aus dem EEG folgenden Belastungen, das an 
den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die vom Netzbetrei-
ber erhobene Umlage nach dem KWKG, die Umlage nach § 19 Abs. 
2 StromNEV, die Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, die 
abLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV, die Stromsteuer sowie die Kon-
zessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen 
Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte 
für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und mo-
dernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzuständige 
Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, soweit 
der Lieferant sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme 
des Kunden für diese Entgelte durch den grundzuständigen Messstel-
lenbetreiber ausgeschlossen ist. 

Für Erdgas gilt: Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen ver-
brauchsabhängigen Arbeitspreis. Diese werden auf Grundlage der 
Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif 
anfallen. Sie enthalten folgende Kosten: Kosten für die Energiebe-
schaffung und Vertrieb (inkl. SLP-Bilanzierungsumlage, Entgelt für 
die Nutzung des virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt 
sowie Konvertierungsumlage), die Kosten für Messstellenbetrieb 
und Messung – soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstel-
lenbetreiber in Rechnung gestellt werden – das an den Netzbetreiber 
abzuführende Netzentgelt, die Energiesteuer, die Kosten aus dem 
Kauf von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshan-
delsgesetz (BEHG) sowie die Konzessionsabgaben.

6.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten 
Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zah-
lende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils 
geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder 
die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich 
auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Buß-
gelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die 
Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die 
Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei 
Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entspre-
chenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, 
soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens 
bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die je-
weilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Ver-
tragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet 
werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiter-
berechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.

6.4 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffer 6.2 und 6.3 die 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an (gesetzlicher Regel-
satz nach § 12 Abs. 1 UStG derzeit: 19 %).

6.5 Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach 
Ziffer 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

6.6 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis 
nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abga-
ben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 
sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden 
weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 – durch einseitige 
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB 
anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für eine solche 
Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 6.2 
genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die Entwick-
lung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf 
die Veränderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorher-
gehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 bzw. – sofern noch 
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist – seit Vertrags-
schluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktu-
ellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kosten-
senkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. 
Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem 
Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preis-
anpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht 
nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen 



werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens 
in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des 
billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. 
Änderungen des Grundpreises und des Arbeitspreises nach Ziffer 6.6 
sind erstmals zum Ablauf der Mindestlaufzeit möglich. Preisanpas-
sungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die 
Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

6.7 Bei einem Strom- bzw. Erdgasprodukt mit voller Preisgarantie sind 
Preisänderungen für die im Strom- bzw. Erdgasauftrag vereinbarte 
Dauer ausgeschlossen. 

Bei einem Strom- bzw. Erdgasprodukt mit Preisgarantie ausgenom-
men Steuern und Umlagen sind Preisänderungen für die im Strom- 
bzw. Erdgasauftrag vereinbarte Dauer ausgeschlossen, außer sie 
betreffen die Weitergabe von Steuern, Umlagen oder Abgaben oder 
der Neueinführung weiterer Steuern und Umlagen.

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
7.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf 

den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, GasGVV, StromNZV, 
GasNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen 
der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis 
kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der 
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Geset-
zesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa 
in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungs-
verfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant 
nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht 
unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertrags-
schluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene 
Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine 
Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder 
Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant 
verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme 
des Entgelts – unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu er-
gänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses 
von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstan-
dener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher 
Überleitungsbestimmungen. Anpassungen des Vertrages und dieser 
Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur wird nur wirksam, wenn der 
Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpas-
sung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen.

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
8.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und 

die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“ bzw. 
„Erdgasdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer 
weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

8.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 
100,00 € bei Strom oder 150,00 € bei Erdgas inklusive Mahn- und 
Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netz-
betreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindest-
betrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind, oder die aus 
einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiser-
höhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des 
Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier 
Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers 
mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher 
unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der 
Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genann-
ten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, 
den Zeitpunkt der Unterbrechung bestimmt der Netzbetreiber, hier-
auf hat der Lieferant keinen Einfluss. Der Kunde wird den Lieferanten 
auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend ent-
gegenstehen, unverzüglich hinweisen.

8.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Be-
lieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Dies 
gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer solchen Sperrung 
werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als 
die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich wieder-
hergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.

8.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Mit Ausnahme der 
Zahlungsverpflichtungen enden die beiderseitigen Vertragspflichten 
mit sofortiger Wirkung. Der Lieferant meldet den Kunden unverzüg-
lich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber ab. Soweit die Entnahmen 
des Kunden trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen 
des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA 
zu Lieferantenwechselprozessen) über den Zeitpunkt der Vertrags-
beendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, 
schuldet der Kunde für diese fortwährende Belieferung das Entgelt 
nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im 
Fall eines Strom- bzw. Erdgasdiebstahls nach Ziffer 8.1, oder im Fall 
eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 8.2 
Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung 
mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kündigung unter-
bleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhält-
nis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, 

dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt.

8.5 Für Kunden, die einen Stromvertrag abgeschlossen haben gilt: Der Lie-
ferant ist berechtigt, den Vertrag bei einem bevorstehenden Erstein-
bau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten 
auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu kündigen. Der Liefe-
rant wird dem Kunden in diesem Fall mit der Kündigung ein Angebot 
für den Abschluss eines neuen Energieliefervertrages unterbreiten.

9. Haftung
9.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmä-

ßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.

9.2 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit 
der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Aus-
kunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können.

9.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursach-
te Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kar-
dinalpflichten).

9.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich 
die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss 
des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgese-
hen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.

9.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

10. Umzug / Übertragung des Vertrags
10.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüg-

lich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und 
der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss 
diese Mitteilung bis spätestens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum 
erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung 
beim Netzbetreiber zu ermöglichen. Bei Umzug des Kunden innerhalb 
Deutschlands kann der Strom- bzw. Erdgasliefervertrag unter der Vo-
raussetzung, dass die Stadtwerke Flensburg GmbH im Gebiet der neu-
en Lieferadresse eine Belieferung mit Energie anbietet, auf die neue 
Lieferadresse zu den vor Ort gültigen Angeboten übertragen werden.

10.2 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus Gründen, 
die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache 
des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, 
weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der 
Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss 
und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern 
berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht 
des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Ent-
nahmestelle und Ansprüche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn 
wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen 
Entnahmestelle bleiben unberührt.

10.3 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
trag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich 
leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 
1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung 
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen 
nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbeson-
dere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben 
von dieser Ziffer 10.3 unberührt.

11. Datenschutz
11.1 Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen erhält der Kunde 

in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des 
Lieferanten.

12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / 
Lieferantenwechsel

12.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

12.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem 
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für 
ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums 
mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte 
Verbrauch anzugeben.

13. Streitbeilegungsverfahren
13.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unter-

nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im 
Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsab-
schluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver-
braucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, 
im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbe-
schwerden sind zu richten an: Stadtwerke Flensburg GmbH, Service 
Center, Batteriestr. 48, 24939 Flensburg,Tel.-Nr.: 0461 487 4440, 
E-Mail: service@stadtwerke-flensburg.de.

13.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b 
EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der 
Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der Be-
arbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen 
oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt.

13.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungs-
stelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 
030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlich-
tungsstelle-energie.de,Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 

Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucher-
rechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den 
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

13.4 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeile-
gungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für 
die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kauf-
vertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen 
über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Eu-
ropäischen Union zu erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform 
kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.

14. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleis-
tungsgesetz

14.1 Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 
geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und 
Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-
führende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den 
Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können 
sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Ener-
gieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

15. Schlussbestimmungen
15.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 

bestehen nicht.

15.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
davon unberührt.

16. Energiesteuer-Hinweis für Erdgas
16.1 Für das auf Basis dieses Vertrags bezogene Erdgas gilt folgender Hin-

weis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsversordnung:

16.2 „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff ver-
wendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem 
Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und 
strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Hauptzollamt.“

Stand: Februar 2021



Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!
Hiermit bestätige ich,

•  dass der mich beratende Energiesparberater sich nicht als Mitarbeiter des örtlichen 
 Grundversorgers oder der Verbraucherzentrale vorgestellt hat
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, dass die von ihm angebotenen 
 Lieferanten mit dem örtlichen Grundversorger kooperieren oder zu diesem gehören
•  dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, er käme im Auftrag des örtlichen   
 Grundversorgers

Mir ist bewusst, dass der Energiesparberater im eigenen Auftrag handelt. Ich gestatte 
dem Energiesparberater mit mir zwecks Fragen zum Auftragsstatus telefonisch Kontakt 
aufzunehmen.

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts.    

Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!
Hiermit bestätige ich,

•  dass der mich beratende Energiesparberater sich nicht als Mitarbeiter des örtlichen 
 Grundversorgers oder der Verbraucherzentrale vorgestellt hat
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, dass die von ihm angebotenen 
 Lieferanten mit dem örtlichen Grundversorger kooperieren oder zu diesem gehören
•  dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, er käme im Auftrag des örtlichen   
 Grundversorgers

Mir ist bewusst, dass der Energiesparberater im eigenen Auftrag handelt. Ich gestatte 
dem Energiesparberater mit mir zwecks Fragen zum Auftragsstatus telefonisch Kontakt 
aufzunehmen.

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts.    

_______________________________      _______________________________     _______________________________
Vor- und Nachnamen des Kunden              Strasse und Hausnummer                        PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden

________________________________________________     _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde                                               Ort, Datum, Unterschrift Berater

_______________________________      _______________________________     _______________________________
Vor- und Nachnamen des Kunden              Strasse und Hausnummer                        PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden

________________________________________________     _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde                                               Ort, Datum, Unterschrift Berater



Qualitätsliste 
 
 

Wir wollen gut und qualitätsverpflichtet beraten - und Missverständnisse sollen vermieden werden. 

Bitte helfen Sie uns mit folgender Bestätigung: 

Hiermit bestätige ich gegenüber dem beratenden Vertriebspartner 
 
 
 

 
 

 

Name VP-Nr.  
 
 

 

1. Der Vertriebspartner hat nicht behauptet, er sei Mitarbeiter des örtlichen Grundversorgers, der 

Stadtwerke vor Ort oder eines anderen Energielieferanten oder stehe in einem Zusammenhang 

mit diesen. 

2. Er hat auch nicht behauptet, die Vermittlung von Strom bzw. Gas erfolge mit Zustimmung und/ 

oder im Auftrag des örtlichen Grundversorgers, der Stadtwerke vor Ort oder eines anderen 

Energielieferanten. 

3. Er hat ferner nicht behauptet, dass bei einem nicht durchgeführten Wechsel die Strom- oder 

Gasversorgung nicht mehr stattfinden würde oder gefährdet sei. 

4. Schließlich hat er auch nicht behauptet, mein jetziger Energielieferant sei gesellschaftlich mit 

dem neuen Lieferanten verbunden. 

5. Er hat nicht behauptet, es dürfe nur noch Ökostrom vertrieben werden. 

6. Er hat nicht behauptet, ein evtl. bestehender Stromliefervertrag mit dem Grundversorger 

bliebe bei Abschluss eines neuen Vertrages bestehen. 

7. Gerne bestätige ich, dass ich umfassend über das Produkt Strom/ Gas und über den Ablauf 

beim Anbieterwechsel informiert wurde. 

8. Gerne bestätige ich, dass die Informationen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) (Datenschutzhinweise) der beteiligten selbständigen Handelsvertreter und 

Vertriebsgesellschaften mir mitgeteilt bzw. mir zur Verfügung gestellt wurden. 

 
 
 

 
 

 

Vorname, Name 
 
 

 

 

Straße, PLZ, Ort 
 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 



Datenschutzhinweise 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß Artikeln 13, 14 und 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO) 
Stand: 04.05.2018 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Es gibt mehrere jeweils eigene verantwortliche Stellen, die die Informationen zur 
Übersichtlichkeit nicht in getrennten Informationen darstellen. 

a) Verantwortlich ist die Vertriebsgesellschaft des Energielieferanten bzw. 
Produktpartners, den Sie über die verantwortliche Stelle unter b) kontaktieren 
können. 

b) Darüber hinaus verantwortlich ist 
Team Germany Energie GmbH  
Thüringer Str. 48, 97631 Bad Königshofen 
Telefon: +49 9761 3968910, Telefax: +49 9761 3968912 
E-Mail: info@teamgermany.de 

c) Darüber hinaus sind auch die Sie beratenden selbständigen Handelsvertreter 
(Vertriebspartner) eigene verantwortliche Stellen, sofern diese personen-
bezogene Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten (z.B. zur Erfüllung von 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten). 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DSB) 

Soweit zutreffend/vorhanden 
nicht zutreffend 
 
 
 

3. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden und die Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung 

a) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. lit. 1 a) DS-GVO) 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für 
bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Eine Übersicht der von Ihnen 
erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit bei uns anfordern. 

b) Zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO) 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Antragsstellung, -beratung und -bearbeitung sowie zur Übermittlung von Antragsdaten 
an den jeweiligen Energielieferanten (Produktpartner). 

c) Aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO) 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen, denen wir unterliegen. Beispiele: Handelsrechtliche und 
steuerrechtliche Nachweise nach § 257 HGB und § 147 AO sowie Auskunftsansprüche 
selbständiger Handelsvertreter nach § 87c HGB. 

d) Aufgrund einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO) 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritten, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Berechtigte Interessen von uns oder Dritten sind: 

- Be- und Abrechnung von Provisionen von selbständigen Handelsvertretern 
(Vertriebspartnern) 

- Allgemeine Vertragsbetreuung 
- Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung der über uns vermittelten Verträge 
- Verwaltung und Übertragung von Kundenbeständen (Vermittlerwechsel) 
- Abfragen bei Auskunfteien zur Adressvalidierung 
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Rechtstreitigkeiten 
- Maßnahmen zur Geschäfts- und Vertriebssteuerung einschließlich des 

Vertriebscontrollings, in Einzelfällen zu Testzwecken, Mitteilungen an 
Produktpartner (z. B. zu Schadensregulierung und -meldungen) 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
- Konzernweit einheitliche Buchhaltung, IT, Personalverwaltung und 

Rechtsberatung durch entsprechend qualifiziertes Personal, was nur durch 
Ressourcenbündelung in einer Gesellschaft, der Muttergesellschaft, ermöglicht 
wird. 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten, die wir ihm Rahmen der Vermittlung von Verträgen für 
Energielieferanten (Produktpartner) erhalten, verarbeiten wir und die Sie beratenden 
selbständigen Handelsvertreter (Vertriebspartner).  

Regelmäßig sind dies: 

Name, Adresse, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Bankdaten, Geburtsdatum und -
ort, Alter, Geschlecht, Geschäftsfähigkeit, Kundennummer, Zählernummer, 
Verbrauchsdaten, Berufsgruppenschlüssel (unselbständig/selbständig), Legitimationsdaten 
(z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftenprobe), Steuerliche 
Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.), Umsatzsteuernummer, Bonitätsdaten, SCHUFA-
Score, Angaben zu bestehen Verträgen über Gas und Strom, Angaben zu Wünschen und 
Zielen für eine bedarfsgerechte Beratung, Dokumentationsdaten (z. B. Gesprächs- und 
Beratungsprotokolle). 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können die Stellen sein, für die Sie Ihre 
Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben. 

Weitere Empfänger oder Kategorien von Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind: 

- Mitarbeiter der Muttergesellschaft, die diese zur Bearbeitung der oben 
genannten Zwecke benötigen 

- Mitarbeiter, die diese zur Bearbeitung der oben genannten Zwecke benötigen 
- Für uns tätige selbständige Handelsvertreter (Vertriebspartner) zu vorstehenden 

Zwecken im Rahmen der Erforderlichkeit 
- Energielieferanten (Produktpartner), sofern Sie bei diesen einen Vertrag 

abschließen wollen oder abgeschlossen haben. 
- Eingesetzte Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO zu den genannten Zwecken 
- Sonstige Dienstleister zu den genannten Zwecken 

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Aufsichtsbehörden) bei Vorliegen einer 
gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung 

- Auskunfteien und Rating-Agenturen Rahmen der Beurteilung Ihrer 
Kreditwürdigkeit 

6. Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland oder eine internationale 
Organisation 

Eine Datenübermittlung an Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittländer) oder 
internationale Organisationen ist nicht beabsichtigt und findet nicht statt. 

7. Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden 

Ihre personenbezogenen Daten speichern wir, solange es für die Erfüllung der jeweiligen 
Zwecke oder unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 
Sobald Ihre personenbezogenen Daten für die Erfüllung der jeweiligen Zwecke oder unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden diese 
regelmäßig gelöscht, es sei denn deren befristete Verarbeitung ist zu folgenden Zwecken 
erforderlich: 

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen. 
Beispiele: Handelsgesetzbuch (HGB) und Abgabenordnung (AO). 
Die Fristen zur Aufbewahrung betragen bis zu sechs bzw. zehn Jahre 

- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. 
Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese 
Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige 
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

8. Ihre Datenschutzrechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO von uns über Ihre 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art. 
17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DS-GVO, Widerspruch nach Art. 21 
DS-GVO sowie auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO. Für das Recht auf Auskunft 
und auf Löschung gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). 

Soweit Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben 
haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch 
für den Widerruf von Einwilligungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO, also vor 
dem 25. Mai 2018, gegeben haben. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die 
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen. 

Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 
nach Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG. 

9. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Es müssen jeweils nur die personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, welche für die 
Begründung, Durchführung und gegebenenfalls Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw. 
des Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Daten zur 
Bedarfsfeststellung und der Beratungsdokumentationen). Ohne diese Daten können wir in 
der Regel bestimmte Leistungen nicht erbringen bzw. bestehende Geschäftsbeziehungen 
nicht mehr durchführen und werden diese ggf. beenden müssen. 

10. Quellen personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten erhalten wir direkt von Ihnen, von den für uns tätigen 
selbständigen Handelsvertretern (Vertriebspartnern), die uns Daten zulässigerweise 
übermittelt haben oder durch einen Energielieferanten (Produktpartner), bei dem Sie über 
uns einen Vertrag abschließen möchten bzw. abgeschlossen haben. 

Darüber hinaus verarbeiten wir in bestimmten Fällen personenbezogene Daten, die wir von 
anderen Unternehmen der TeleSon-Gruppe (z.B. TeleSon AG) oder sonstigen Dritten (z.B. 
Auskunfteien oder Adressabgleichdiensten) zulässigerweise (z.B. zur Ausführung von 
Anträgen) erhalten haben. 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen haben und 
verarbeiten dürfen. 

10. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DS-GVO findet nicht statt. Sollte 
wir diese zukünftig in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, 
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir in bestimmten Fällen automatisiert, um 
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (sog. Profiling nach Art. 4 Nr. 4 DS-GVO). 
Profiling setzen wir setzen wir in folgenden Fällen ein: 
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Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit bei der Vermittlung von Verträgen 
nutzen wir das Scoring (bei Privatkunden) bzw. Rating (bei Gewerbekunden). Dabei wird die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise 
Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, 
Beschäftigungsdauer, Zahlungsdauer (z. B. Kontoumsätze, Salden), Erfahrungen aus der 
bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie 
Informationen von Kreditauskunfteien einfließen. Bei Gewerbekunden fließen zusätzlich 
weitere Daten ein, wie Branche, Jahresergebnisse sowie Vermögensverhältnisse. Das 
Scoring und das Rating beruhen beide auf mathematisch-statistisch anerkannten und 
bewährten Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten unterstützen uns bei 
der Entscheidungsfindung und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein. Eine 
Speicherung dieser Daten durch uns erfolgt nicht. Auch werden keine Scorewerte und 
Bonitätsnoten an selbständige Handelsvertreter weitergegeben. 

 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO (Datenverarbeitung aufgrund einer 
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nummer 4 DS-GVO. 
 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
 
2. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken 
 
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 
gilt auch für das Profiling im Sinne von Artikel 4 Nummer 4 DS-GVO, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 
 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst per E-Mail oder telefonisch 
gerichtet werden an: info@teamgermany.de. oder Telefon unter 1. genannte Adresse 
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